
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs           
Bezugsrundschreiben: HLT-RS 094/2015 vom 4.2.2015 
 
 
Das Präsidium des Hessischen Landkreistages (HLT) hat in seiner Sitzung vom 
12.02.2015 unter anderem beschlossen, dass die Stellungnahme des Verbandes 
zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen 
Land und Kommunen in einem gestuften Verfahren abgegeben werden soll. Mit 
Schreiben vom 3.3.2015 hat die Geschäftsstelle nunmehr in einem ersten Schritt 
Kritikpunkte der hessischen Landkreise am sogenannten FAG-Änderungsgesetz 
an das hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) übermittelt. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit dem Bezugsrundschreiben wurde unseren Mitgliedskreisen der Entwurf eines Ge-
setzes zur Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Land und Kommunen (FAG-
Änderungsgesetz) übermittelt. Gleichzeitig wurden die hessischen Landkreise darum 
gebeten, bis zum 20.3.2015 gegenüber der Geschäftsstelle schriftlich zu dem vorge-
legten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Die Anhörungsfrist der kommunalen Spit-
zenverbände zu dem fraglichen Gesetzentwurf endet am 4.4.2015. 
 
Bereits im Bezugsrundschreiben wurde darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Ge-
schäftsstelle ein zweistufiges Vorgehen für das Anhörungsverfahren sinnvoll erscheint. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass für eine fachlich fundierte Stellungnahme, welche 
die Einschätzung aller 21 hessischen Landkreise beinhaltet, die Anhörungsfrist ausge-
schöpft werden muss. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass es als sinnvoll erachtet 
wird, bereits zu Beginn des Anhörungsverfahrens grundsätzliche Positionen des Ver-
bandes vorzutragen, damit diese eventuell bereits während des Anhörungsverfahrens 
berücksichtigt werden können. 
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In seiner Sitzung am 12. Februar 2015 hat sich das Präsidium des HLT diesem Vor-
schlag einer gestuften Vorgehensweise hinsichtlich der Verbandsstellungnahme zum 
FAG-Änderungsgesetz angeschlossen. Bereits vor dem Ende der offiziellen Anhö-
rungsfrist bzw. vor Abgabe der umfassenden und abschließenden Verbandsstellung-
nahme sollte die Kritik des HLT, so der Beschluss des Präsidiums, an der unnivellier-
ten Anrechung des Kreisumlageaufkommens im Modell zur Neuordnung des Kommu-
nalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 und an dem seitens des Landes gewählten 
Verteilungsschlüssel hinsichtlich des Stabilitätsansatzes in Form einer ersten Stel-
lungnahme abgegeben werden. Der vorstehend geschilderten Beschlusslage des Prä-
sidiums des HLT folgend hat die Geschäftsstelle am 3. März 2015 die oben skizzierten 
Kritikpunkte an das HMdF im Rahmen der Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Land und Kommunen übermittelt. Das 
entsprechende Schreiben erhalten Sie in der Anlage. 
 
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung informieren und bitten um Kenntnisnah-
me. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Daniel Rühl  
Referatsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
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